
 

 

 

 
  
 

Reglement für die 
 

Einzelkonkurrenzen des VSS, G 50m 
 

Ausgabe 2024 

 

1. Organisation 

1.1 Allgemeines 
Im Veteranenbund Schweizerischer Sportschützen (VSS) werden alljährlich in der 
Zeit vom 1. April bis zum 15. Oktober Einzelkonkurrenzen (Jahresschiessen) 
durchgeführt.  

1.2 Teilnahme 
Teilnahmeberechtigt sind nur Mitglieder einer VSS-Sektion. Doppelmitglieder 
dürfen an den Kranzkarten- und Prämien- Stichen nur mit einer Sektion 
teilnehmen. 

1.3 Durchführung 
Die Konkurrenzen werden vom VSS organisiert. Die Verantwortung und 
einwandfreie Durchführung obliegen der VSS-Sektionen, welche 
Regelwidrigkeiten durch geeignete Massnahmen bzw. Kontrolle verhindern. Es 
steht den VSS-Sektionen frei, die Konkurrenzen selbst durchzuführen oder SSV 
Vereine Gewehr 50m damit zu beauftragen.  

1.4 Material / Bestellung 
Der VSS stellt Standblätter zur Verfügung. Die VSS-Sektionen welche die 
Resultate per PC erfassen, können eigene Standblätter gebrauchen. Diese 
müssen aber dem VSS-Schützenmeister vorher unterbreitet und von ihm 
akzeptiert werden. Die VSS-Sektionen bestellen das benötigte Material für den 
Wettkampf (Standblätter, Kranzkarten, Prämiengutscheine) beim VSS-
Schützenmeister mit dem speziellen Bestellformular spätestens am 31. Januar 
des laufenden Jahres.  
Die Lieferung durch den VSS-Schützenmeister erfolgt am Veteranenrat, anfangs 
März des laufenden Jahres. Bei Bedarf können Kranzkarten und Prämienkarten 
nachbestellt werden.  

1.5 Schiessplan 
Als Grundlage des Jahresschiessens erstellen die VSS-Sektionen einen 
Schiessplan, welcher dem VSS-Schützenmeister in 2 Exemplaren spätestens 4 
Wochen vor dem Schiessen zur Genehmigung zu unterbreiten ist.  
 

2. Schiessprogramm 

2.1 Programm 
Das Schiessprogramm besteht aus: 

• Übungskehr 

• VSS-Kranzkartenstich 

• VSS-Prämienstich 
Trefferfeld:          Scheibe 10 
Stellung:              Liegend freihändig 
Begünstigung:     70jährige und ältere (Seniorveteranen) liegend aufgelegt  
                            gestattet. 

 

VSS  Veteranenbund Schweizerischer Sportschützen 
ASVTS Association Suisse des Vétérans Tireurs Sportifs 
TVS  Tiratori Veterani Sportivi Svizzeri 



 

 

Mit dem Kranzkarten- und / oder Prämien-Stich kann auch ein Gruppen- und / 
oder Mannschafts-Wettkampf verbunden werden.  
Es dürfen Gaben abgegeben werden.  

2.2 Übungskehr 
5 Schüsse pro Passe. Unbeschränkte Anzahl Passen. 

2.3 Kranzkartenstich 
Schusszahl:         10 Schüsse Einzelfeuer 
Schussgebühr, Begünstigung und Auszeichnung gemäss Ausführungs- 
Bestimmungen. 

2.4 Prämienstich 
Schusszahl:         6 Schüsse Einzelfeuer 
Schussgebühr, Begünstigung und Auszeichnung gemäss Ausführungs-
bestimmungen. 
 

3. Abrechnung / Rückschub 

3.1 Rückschub 

Das folgende Material ist 2 Wochen nach dem letzten Schiesstag jedoch 
spätestens am 20. Oktober des laufenden Jahres an den Schützenmeister 
zurückzusenden. 

➢ Unbenutzte Kranzkarten 
➢ Unbenutzte und / oder verschriebene Prämienkarten 
➢ Separate Rangliste des Kranzkartenstichs 
➢ Separate Rangliste des Prämienstichs (Haupt- und Nachdoppel) 

Verschriebene Kranzkarten werden keine zurückgenommen. Die ausgefüllten 
oder bedruckten Standblätter bleiben bei den Sektionen und sind während einem 
Jahr aufzubewahren.  

Sie können vom VSS-Schützenmeister notfalls für eine Nachkontrolle angefragt 
werden.  

3.2 Rechnungsstellung 

Die Rechnungstellung für die dem VSS zustehenden Gebühren erfolgt nach 
Kontrolle des Materialrückschubes durch den VSS-Kassier. 

Fehlendes Material wird den Sektionen zu den in den Ausführungsbestimmungen 
angegebenen Ansätzen belastet.  

Diese Rechnung ist innert 30 Tagen nach Ausstellungsdatum zu begleichen. 
 

4. Schlussbestimmungen 

4.1 Aufsicht 

Der VSS-Zentralvorstand hat die Oberaufsicht über den Anlass. Er kann 
Weisungen im Rahmen dieses Reglements erlassen und in Zweifelsfällen 
entscheiden. 

Wo keine speziellen VSS-Reglemente bestehen, gelten die Regeln für das 
Sportschiessen des SSV (RSpS). 

4.2 Gültigkeit 

Dieses Reglement wurde am Veteranenrat vom 2. März 2024 in Genf genehmigt 
und tritt rückwirkend am 1. Januar 2024 in Kraft. Es ersetzt alle bisherigen 
Reglemente der VSS-Einzelkonkurrenzen.  

 

Der Präsident:     Der Schützenmeister:  
 
Jacques Dessemontet    Peter Stalder 


